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Kreditkarten-Kundenbedingungen für 
DKB-VISA und DKB-MasterCard

Verwendungsmöglichkeiten und Leistun-1.	
gen

Mit der von der Deutschen Kreditbank AG (nachfolgend Bank) 
ausgegebenen DKB-VISA-Card/ DKB-MasterCard (nachfolgend 
Kreditkarte) kann der Karteninhaber (Haupt- oder Zusatzkarten-
inhaber) im Inland - und als weitere Dienstleistung auch im Aus-
land - im Master-Card-Verbund/ VISA-Verbund bei Vertragsunter-
nehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und 
zusätzlich im Rahmen eines Bargeldservices an Geldautomaten 
sowie an Kassen von Kreditinstituten – dort zusätzlich gegen 
Vorlage eines Ausweispapiers - Bargeld beziehen. 

Die Vertragsunternehmen sowie die Bank und die Geldautoma-
ten im Rahmen des Bargeldservices sind an den Akzeptanzsym-
bolen zu erkennen, die auf der Kreditkarte zu sehen sind. Soweit 
mit der Kreditkarte zusätzliche Leistungen (z. B. Versicherungen) 
verbunden sind, wird der Karteninhaber hierüber gesondert in-
formiert.

Personalisiertes Sicherheitsmerkmal2.	

Für die Nutzung von Geldautomaten und von automatisierten 
Kassen wird dem Karteninhaber für seine Kreditkarte eine per-
sönliche Geheimzahl (PIN) als personalisiertes Sicherheitsmerk-
mal zur Verfügung gestellt. 

Abwicklung des Zahlungsvorgangs3.	

Autorisierung des Zahlungsauftrags(1)	

Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Karteninhaber die Zu-
stimmung (Autorisierung) zur Ausführung des Zahlungsauftra-
ges. Hierzu ist entweder

ein Beleg zu unterschreiben, auf dem die Kartendaten übertra---
gen sind, oder
an Geldautomaten, bei Vertragsunternehmen sofern erforderlich --
sowie an automatisier-ten Kassen die PIN einzugeben oder
gegenüber Vertragsunternehmen die geforderten Kartendaten --
(z.B. im Internet, mittels Telefon) anzugeben. Dabei sind die 
gegebenenfalls von der Bank und/ oder dem Vertragsunterneh-
men angebotenen besonderen Authentifizierungsverfahren zu 
nutzen.

Unwiderruflichkeit von Zahlungsaufträgen(2)	

Nach der Autorisierung kann der Karteninhaber den Zahlungs-
auftrag nicht mehr widerrufen. Soweit für die Autorisierung zu-
sätzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, erfolgt die 
Autorisierung erst mit deren Einsatz.

Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die (3)	
Bank

Die Bank ist berechtigt, den Zahlungsauftrag abzulehnen, wenn 
der Karteninhaber diesen nicht nach Nr. 3.(1) autorisiert hat,--
die für den Zahlungsauftrag geltende finanzielle Nutzungsgren---
ze nicht eingehalten wurde oder
die Kreditkarte gesperrt ist.--

Hierüber wird der Karteninhaber beim Einsatz der Kreditkarte un-
terrichtet.

Finanzielle Nutzungsgrenze4.	

Der Karteninhaber darf seine Kreditkarte nur innerhalb des (1)	
von der Bank mitgeteilten monatlichen Verfügungsrahmens 
und nur in der Weise nutzen, dass ein Ausgleich der Kar-
tenumsätze bei Fälligkeit zweifelsfrei gewährleistet ist (fi-
nanzielle Nutzungsgrenze). Der Karteninhaber kann mit der 
Bank eine Änderung der finanziellen Nutzungsgrenze ver-
einbaren.

Die Bank ist berechtigt, den Verfügungsrahmen einseitig (2)	
zu reduzieren und/ oder weitere Kartenverfügungen abzu-
lehnen. Die Bank kann jederzeit die Offenlegung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Karteninhabers anhand von 
Selbstauskünften und/ oder aktuellen Verdienstnachweisen 
verlangen. Auch wenn ein Karteninhaber seine finanzielle 
Nutzungsgrenze nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den 
Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nut-
zung der Kreditkarte entstehen. Die Genehmigung einzelner 
Kreditkartenumsätze führt weder zu einer Einräumung eines 
Kredits noch zu einer Erhöhung eines zuvor eingeräumten 
Kredits. Jede Überschreitung der finanziellen Nutzungsgren-
ze ist unabhängig von der Kreditkartenabrechnung sofort 
zum Ausgleich fällig. Soweit auf dem Kreditkartenkonto ge-
mäß Nr. 7 dieser Bedingungen ein Guthaben vorhanden ist, 
sind Kartenumsätze über die finanzielle Nutzungsgrenze hi-
naus in Höhe des jeweiligen Guthabens möglich. Bereits ge-
tätigte, in den Kreditkartenabrechnungen bisher noch nicht 
berücksichtigte Kreditkartenumsätze mindern das verfügbare 
Guthaben. 

Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des 5.	
Karteninhabers

Unterschrift(1)	

Der Karteninhaber hat die Kreditkarte nach Erhalt unverzüglich 
auf dem Unterschriftenfeld zu unterschreiben.
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Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte(2)	

Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um 
zu verhindern, dass sie abhanden kommt und missbräuchlich 
verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im 
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede Person, die im Be-
sitz der Kreditkarte ist, hat die Möglichkeit, mit ihr missbräuchli-
che Kartenverfügungen zu tätigen.

Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (3)	
(PIN)

Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere 
Person Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbeson-
dere nicht auf der Kreditkarte vermerkt oder in anderer Weise 
zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die 
die PIN kennt und in den Besitz der Kreditkarte kommt, hat die 
Möglichkeit zusammen mit der PIN und Kreditkarte missbräuch-
liche Kartenverfügungen zu tätigen (z.B. Geld am Geldautoma-
ten abzuheben).

Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karten-(4)	
inhabers

Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Kredit-
karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht 
autorisierte Nutzung der Kreditkarte, der Kartendaten oder der 
PIN fest, hat er die Bank oder den Sperrannahmedienst (+49/ 
116 1161, 24 h Service) hierüber unverzüglich zu unterrichten 
(Sperranzeige).

Hat der Kreditkarteninhaber den Verdacht, dass eine andere Per-
son unberechtigt in den Besitz seiner Kreditkarte gelangt ist, eine 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisier-
te Nutzung von Kartendaten oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls 
eine Sperranzeige abgeben.

Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unver-
züglich bei der Polizei anzuzeigen. Er hat ferner die Bank unver-
züglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten. Sollten sich als 
verloren oder gestohlen gemeldete Karten wieder einfinden, dür-
fen sie vom Karteninhaber nicht mehr eingesetzt werden. 

Zahlungsverpflichtung des Karteninha-6.	
bers

Die Bank wird die bei der Nutzung der Kreditkarte entstan-(1)	
denen sofort fälligen Forderungen der Vertragsunternehmen 
gegen den Karteninhaber bezahlen. Der Karteninhaber ist 
seinerseits verpflichtet, der Bank diese Forderungsbeträge 
zu erstatten. Entsprechendes gilt für im Rahmen des Bar-
geldservices entstandene Forderungen.

Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungs-
grenze nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der 

Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Kre-
ditkarte entstehen. 

Die der Bank aufgrund der Nutzung der Kreditkarte zuste-
henden Zahlungsansprüche und Entgelte sowie die vom 
Karteninhaber gemäß Nr. 7. dieser Bedingungen auf das 
Kreditkartenkonto geleisteten Zahlungen werden auf dem 
Kreditkartenkonto in laufende Rechnung eingestellt.

Der in der Kreditkartenabrechnung ausgewiesene Forde-(2)	
rungsbetrag ist fällig, sobald die Bank dem Karteninhaber 
eine Abrechnung erteilt hat. Dieser Betrag wird dem vom 
Karteninhaber angegebenen Girokonto (Abrechnungskonto) 
zeitnah belastet. Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass ein Ausgleich der Kreditkartenumsätze zum Zeit-
punkt der Belastung gewährleistet ist. 

Die Kreditkartenabrechnung erfolgt in der mit dem Kartenin-
haber vereinbarten Weise einmal im Monat zu dem mitge-
teilten Abrechnungsstichtag.

Durch die Nutzung des gesicherten Bereichs des Internet-
Banking inklusive des elektronischen Postfachs (Internet-
Anwendung) erkennt der Karteninhaber das elektronische 
Postfach ausdrücklich als eigene Empfangsvorrichtung an 
und verzichtet nach Maßgabe dieser Bedingungen auf den 
postalischen Versand der Kreditkartenabrechnung. Die Bank 
stellt dem Karteninhaber im Rahmen des Internet-Banking 
zum Abrechnungsstichtag die monatliche Kreditkartenab-
rechnung über die mit der Kreditkarte getätigten Umsätze 
im elektronischen Postfach bereit. Der Karteninhaber ist ver-
pflichtet, seine Kreditkartenabrechnung zeitnah abzurufen.

Darüber hinaus kann er sich im Internet-Banking die laufen-
den Kreditkartenumsätze ansehen. Diesbezüglich gelten die 
Bedingungen für DKB-Onlinebanking. 

Der Versand der Kreditkartenabrechnung in Papierform er-
folgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Karteninhabers. 
Das hierfür zu entrichtende Entgelt ergibt sich aus dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis.

Der Karteninhaber hat die Kreditkartenabrechnung unver-
züglich auf nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Kar-
tenverfügungen hin zu überprüfen.

Guthaben, Verzinsung7.	

Wird von der Bank die Möglichkeit geboten, das Kreditkar-(1)	
tenkonto auf Guthabenbasis zu führen, kann der Karteninha-
ber hierauf Einzahlungen leisten. Diese Einzahlungen haben 
auf das von der Bank benannte Verrechnungskonto unter 
Angabe der jeweiligen Kartennummer zu erfolgen. 

Das Guthaben auf dem Kreditkartenkonto wird als Einlage (2)	
verzinst und ist täglich fällig. Die Zinsgutschrift findet mo-
natlich statt. Der jeweils gültige Zinssatz ergibt sich aus dem 
jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis.

1 Bei Anruf im Inland gebührenfrei; bei Anruf aus dem Ausland fallen die ganz normalen  
   Telefongebühren für ein Festnetz-Gespräch nach Deutschland an. Diese Telefongebüh- 
   ren erfahren Sie beim örtlichen Telefonanbieter.
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Über ein Guthaben auf dem Kreditkartenkonto kann der (3)	
Karteninhaber auch durch Überweisung zu Gunsten des 
Girokontos, über das die Kreditkartenumsätze abgerechnet 
werden, verfügen. 

Umrechnung von Fremdwährungsbeträ-8.	
gen 

Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwährungs-
geschäften ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Preis- und Leis-
tungsverzeichnis.

Preise für den Kartenservice und fremde 9.	
Kosten

Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Ent-
gelte ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Preis- und Leis-
tungsverzeichnis.
Die Bank ist darüber hinaus berechtigt, Ersatz für von Dritten 
für im Zusammenhang mit der Nutzung der Kreditkarte erbrach-
te Leistungen in Rechnung gestellte Entgelte (z.B. Gebühren für 
vom Karteninhaber zu vertretende Rücklastschriften) zu verlan-
gen.

Reklamationen und Beanstandungen10.	

Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhält-
nis zwischen dem Karteninhaber und dem Vertragsunternehmen 
sind unmittelbar zwischen diesen zu klären; sie berühren nicht 
die Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers. Die Rechte des 
Karteninhabers nach Nr. 12.(5) dieser Bedingungen bleiben un-
berührt.

Haftung des Karteninhabers11.	

Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzei-(1)	
ge

Verliert der Karteninhaber seine Kreditkarte oder PIN oder a)	
werden sie ihm gestohlen oder kommen Kreditkarte und/ 
oder PIN ihm in sonstiger Weise abhanden und kommt es 
dadurch zu einer nicht durch ihn autorisierten Kartenverfü-
gung, so haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum 
Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von 
maximal 50 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den 
Karteninhaber an dem Verlust oder Diebstahl  ein Verschul-
den trifft. Die Haftung nach Ziffer 11.(1) d) für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit bleibt hiervon unberührt. 

Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten b)	
Kartenverfügung, ohne dass ein Verlust oder Diebstahl der 
Kreditkarte oder PIN vorliegt, haftet der Karteninhaber für die 
hierdurch entstandenen Schäden bis zu einem Betrag von 
maximal 50 Euro, wenn der Schaden darauf beruht, dass 
der Karteninhaber seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung 
der Kreditkarte oder PIN fahrlässig verletzt hat. Die Haftung 
nach Ziffer 11.(1) d) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
bleibt hiervon unberührt.  

Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach c)	
den vorstehenden Absätzen a) und b) verpflichtet, wenn er 
die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht 
die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sicher-
gestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten d)	
Kartenverfügung und hat der Karteninhaber seine Sorgfalts-
pflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, 
trägt der Karteninhaber den hierdurch entstandenen Schaden 
in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn
	er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Karten---
verfügung der Bank oder dem Sperrannahmedienst schuld-
haft nicht unverzüglich mitgeteilt hat,
	die PIN auf der Kreditkarte vermerkt oder zusammen mit --
der Kreditkarte verwahrt war,
	die PIN einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch --
dadurch verursacht wurde.

Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige(2)	

Sobald der Bank oder dem Sperrannahmedienst der Verlust oder 
Diebstahl der Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder 
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kreditkarte und/ oder 
PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch 
Kartenverfügungen entstehenden Schäden.

Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der 
Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden 
Schäden.  

Erstattungs- und Schadensersatzansprü-12.	
che des Karteninhabers

Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung(1)	

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung hat die Bank 
gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber 
den Betrag unverzüglich und ungekürzt zu erstatten. Wurde der 
Betrag einem Konto des Karteninhabers belastet, wird die Bank 
dieses wieder auf den Stand bringen, auf dem es sich ohne die 
Belastung durch die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden 
hätte.

Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter  (2)	
Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung 

Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung a)	
einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber 
von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung 
des Kartenverfügungsbetrages insoweit verlangen, als die 
Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde 
der Betrag einem Konto des Karteninhabers belastet, bringt 
die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
die nicht erfolgte oder fehlerhaft ausgeführte Kartenverfügung 
befunden hätte.  
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Der Karteninhaber kann über Absatz (1) hinaus von der b)	
Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit ver-
langen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung in 
Rechnung gestellt oder seinem Konto belasten wurden.

Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder feh-c)	
lerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf 
Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über 
das Ergebnis unterrichten.

Schadensersatzansprüche des Karteninhabers (3)	

Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer auto-a)	
risierten Kartenverfügung oder bei einer nicht autorisierten 
Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Bank 
einen Schaden, der nicht bereits von den Nr. 12.(1) oder 
(2) erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank 
hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu 
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei ei-
ner zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber 
vorgegeben hat. 

Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zu b)	
der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen 
haben.

Die Haftung nach Nr. 12.(3) ist auf 12.500 Euro je Kar-c)	
tenzahlung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze 
gilt nicht
für nicht autorisierte Zahlungen,--
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, --
	für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat --
und
für den Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbrau---
cher ist.

Haftungs- und Einwendungsausschluss 	(4)	

Ansprüche und Einwendungen gegen die Bank nach Nr. 12. a)	
(1) bis (3) sind ausgeschlossen, wenn der Karteninhaber 
diese nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas-
tungsbuchung auf dem Abrechnungskonto gegenüber der 
Bank angezeigt hat.
Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank 
den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung resul-
tierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Konto-
informationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; an-
derenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Ansprüche und Einwendungen nach Nr. 12. 
(1) bis (3) kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der 
Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 

Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank sind aus-b)	
geschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Um-
stände

	auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis --
beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und des-
sen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr 
nicht hätten vermieden werden können oder
	von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung --
herbeigeführt wurden.

Erstattungsanspruch bei einer von dem Vertrags-(5)	
unternehmen ausgelösten autorisierten Karten-
verfügung

Im Falle einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten auto-
risierten Kartenverfügung hat der Karteninhaber einen Anspruch 
auf Erstattung des belasteten Zahlungsbetrages, wenn

	bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde --
und
	der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der Kartenin---
haber entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den 
Bedingungen des Kreditkartenvertrages und den jeweiligen Um-
ständen des Einzelfalls hätte erwarten können; mit einem etwa-
igen Währungsumtausch zusammenhängende Gründe bleiben 
außer Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs zu-
grunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber muss gegenüber der Bank die Sachumstände 
darlegen, mit denen er seinen Erstattungsanspruch begründet. Ein 
Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist ausgeschlossen, 
wenn er ihn nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt 
des Ausweises der Belastung des betreffenden Zahlungsbetrags 
auf der Kreditkartenabrechnung gegenüber der Bank geltend 
macht.

Gesamtschuldnerische Haftung/ Zusatz-13.	
karte

Sofern eine Zusatzkarte ausgegeben wurde, haften der Inhaber 
der Hauptkarte und der Inhaber der Zusatzkarte für die mit der 
Zusatzkarte getätigten Umsätze und Verbindlichkeiten, die sich 
aus dem Kreditkartenvertrag ergeben als Gesamtschuldner. Ein 
Mitantragsteller haftet für die mit der Kreditkarte getätigten Um-
sätze und Verbindlichkeiten, auch wenn er selbst nicht Hauptkar-
teninhaber ist. Der Inhaber einer Zusatzkarte kann für sich allein 
das Vertragsverhältnis über die Zusatzkarte jederzeit dadurch be-
enden, dass er seine Zusatzkarte an die Bank zurückgibt. Eine 
Kündigung des Vertragsverhältnisses über die Zusatzkarte durch 
den Inhaber der Hauptkarte bzw. den Mitantragsteller wird erst mit 
Rückgabe der Zusatzkarte wirksam. Unabhängig davon wird die 
Bank zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Kartenverfügungen 
mit der Kreditkarte nach einer schriftlichen Erklärung der Kündi-
gung zu unterbinden.

Kündigung14.	

Der Kreditkartenvertrag kann vom Karteninhaber jederzeit, von 
der Bank mit einer Frist von zwei Monaten, jeweils zum Monats-
ende gekündigt werden.

Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos kündigen, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kre-
ditkartenvertrages auch unter angemessener Berücksichtigung 
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der berechtigten Belange des Karteninhabers für die Bank un-
zumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn 
der Karteninhaber unrichtige Angaben über seine Vermögensla-
ge gemacht hat oder eine wesentliche Verschlechterung seiner 
Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die 
Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Kreditkartenvertrag ge-
genüber der Bank wesentlich gefährdet ist.

Folgen der Kündigung15.	

Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kreditkarte nicht 
mehr benutzt werden.

Sollten wiederkehrende Zahlungsverpflichtungen über die Kredit-
karte abgerechnet werden, hat der Karteninhaber die betroffenen 
Vertragsunternehmen über die Kündigung der Kreditkarte zu in-
formieren. Die Kreditkarte ist unverzüglich und unaufgefordert an 
die Bank zurückzugeben.

Einzug und Sperrung der Kreditkarte16.	

Die Bank kann die Kreditkarte sperren und den Einzug der Kredit-
karte veranlassen, wenn

	sie berechtigt ist, den Kreditkartenvertrag aus wichtigem Grund --
zu kündigen,
	sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der --
Kreditkarte dies rechtfertigen oder
	der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Ver---
wendung der Kreditkarte besteht.

Die Bank wird den Karteninhaber über die Sperre unter Anga-
be der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens 
jedoch nach der Sperre unterrichten. Die Angabe von Gründen 
darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche 
Verpflichtungen verstoßen würde. 

Zur Aufhebung einer Sperre muss sich der Karteninhaber mit der 
Bank in Verbindung setzen.

Die Bank wird die Kreditkarte entsperren oder diese durch eine 
neue Kreditkarte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht 
mehr gegeben sind. Auch hierüber wird der Karteninhaber un-
terrichtet.

Eigentum und Gültigkeit17.	

Die Kreditkarte bleibt Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertrag-
bar. Die Kreditkarte ist nur für den auf der Kreditkarte angegebe-
nen Zeitraum gültig. 

Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der 
Gültigkeit der Kreditkarte ist die Bank berechtigt, die alte Kredit-
karte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Kreditkarte 
zu nutzen, vorher (z.B. durch Kündigung des Kreditkartenvertra-
ges), so hat der Karteninhaber die Kreditkarte unverzüglich an 
die Bank zurückzugeben. 

Einschaltung Dritter18.	

Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kreditkartenvertra-
ges zur Bewirkung der von ihr zu erbringenden Leistungen und 
zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leis-
tungen Dritter zu bedienen. Die Daten des Karteninhabers werden 
diesen Dritten ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung 
des Vertragsverhältnisses zur Verfügung gestellt.

Änderung der Bedingungen 19.	

Änderungen dieser Bedingungen sowie der nach Nr. 9 vereinbar-
ten Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens zwei Monate 
vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. 
Ist im Rahmen der Geschäftsbeziehung ein anderer Kommuni-
kationsweg vereinbart (z.B. Onlinebanking), können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustim-
mung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung 
nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
angezeigt hat. Hierauf wird ihn die Bank in ihrem Angebot be-
sonders hinweisen.

Werden dem Karteninhaber Änderungen der Bedingungen sowie 
der nach Nr. 9 vereinbarten Entgelte angeboten, kann er den Ver-
trag vor dem Wirksamwerden der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Außergerichtliche Streitschlichtung und 20.	
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der 
Karteninhaber an die im Preis- und Leistungsverzeichnis näher 
bezeichneten Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wen-
den.


